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Stadtbild Baden-Baden - Verein zur Erhaltung, Pflege und 
Entwicklung des Stadtbildes in Baden-Baden e. V.  
Frau Greta Hessel, 1. Vorsitzende 
Lichtentaler Allee 86 
76530 Baden-Baden 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Hessel, 
 
Herr Wolfgang Niedermeyer, Friedrichstaße 14, 76530 Baden-Baden, hat 
mich mir der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt. Meine Bevollmäch-
tigung wird anwaltlich versichert.  
 
Gegenstand des Mandates ist die von Ihnen mit Schreiben vom 12.10.2025 
ausgesprochene „Suspendierung“ meines Mandanten als zweiten Vorsitzen-
den des Vereins. Diese Maßnahme publizieren und kommunizieren Sie im 
Übrigen auch gegenüber Dritten.  
 
Die Suspendierung von Herrn Niedermeyer als gewähltes Organmitglied des 
Vereins ist schlichtweg rechtswidrig. Die Wahl und somit auch die Abberufung 
von Vorständen obliegt nach Gesetz der Mitgliederversammlung (§ 27 Bür-
gerliches Gesetzbuch – BGB),  
 
 etwa Waldner in Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene 
 Verein, 22. Auflage 2025, Rn 268 mwN. 
 
Eine Abweichung von der Vorschrift ist gem. § 40 BGB zwar grundsätzlich 
zulässig. Hiervon hat der Verein indes keinen Gebrauch gemacht.  
 
Nach § 7 Ziff.1 der Vereinssatzung obliegt der Mitgliederversammlung die 
„Wahl des Vorstandes“. Eine Suspendierung kennt die Vereinssatzung nicht.  
 
Ich möchte Sie daher sehr höflich, aber auch eindringlich auffordern, die Maß-
nahme rückgängig zu machen und dies auf den von Ihnen bereits gewählten 
Wegen zu kommunizieren.  
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Sollten Sie dem nicht bis kommenden Montag, 10.11.2025, 9.00 Uhr, nachkommen und je-
denfalls die entsprechenden Darstellungen auf der Webseite des Vereins gelöscht haben und 
dies zu meinen Händen bestätigen, bleibt meinem Mandanten nichts anderes übrig, als ge-
richtlich hiergegen vorzugehen. 
 
Im Hinblick auf strenge Fristen im Rahmen einstweiliger Verfügungsverfahren ist die oben ge-
setzte kurze Frist unabdingbar.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. iur. Markus H. Schneider 
Rechtsanwalt  
 


